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Information der Stadt Kehl gemäß Artikel 13 der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Kommunalen Abgaben zur 
Erhebung der Übernachtungssteuer  
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Stadt Kehl 
Rathausplatz 1 
77694 Kehl 
Tel.: 07851/88-0 
E-Mail: info@stadt-kehl.de 
 

Datenschutzbeauftragte 
Rathausplatz 1 
77694 Kehl 
Tel.: 07851/ 88-1051 
E-Mail: datenschutz@stadt-kehl.de 
 

 
 
Verarbeitete Personenbezogene Daten 
 
Es werden folgende Daten von Ihnen erhoben: 
Persönliche Identifikations- und Kontaktangaben, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Buchungszeichen.  
 
Für die Festsetzung und Erhebung der Steuern erforderliche Informationen, 
insbesondere Beginn/ Ende der Übernachtung im Stadtgebiet, Angaben über 
geleistete oder erstattete Steuern, Erträge aus Beherbergungsleistungen, 
Bankdaten, Angaben über gestellte Anträge sowie Rechtsbehelfe.  
 
Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung  
 
Die Personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e in 
Verbindung mit Abs. 3 DSGVO sowie in Verbindung mit §§2, 8 und 9 Abs. 4 des 
Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG), der Abgabenordnung (AO) 
und der Satzung über die Erhebung einer Übernachtungssteuer in der Stadt Kehl – 
Übernachtungssteuersatzung (City Tax) für Zwecke der 
Übernachtungssteuerveranlagung erhoben und verarbeitet.  
 
Empfänger der personenbezogenen Daten 
 
Ihre Personenbezogene Daten werden weitergegeben an die Anstalt der öffentlichen 
Rechts Komm.ONE, welche die Daten zur Übernachtungssteuerveranlagung und 
Zahlungsabwicklung im Auftrag der Stadt Kehl verarbeitet. Sollten Sie uns ein SEPA-
Lastschriftmandat zur Abbuchung erteilt haben, werden Zahlungsdaten an Banken 
übermittelt. 
Im Übrigen gelten nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 lit. c KAG die Vorschriften über das 
Steuergeheimnis nach § 30 AO mit folgenden Ausnahmen: In Schadensfällen und 
bei Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, wenn ein überwiegendes 
öffentliches Interesse vorliegt, darf Auskunft über Namen und Anschrift des 
Übernachtungsgastes an Behörden und Schadensbeteiligte gegeben werden. Dies 
gilt insbesondere gegenüber dem Rechtsamt mit Vergleichsbehörde bei Vorliegen 



einer Ordnungswidrigkeit nach § 12 der Satzung über die Erhebung einer 
Übernachtungssteuer in der Stadt Kehl – Übernachtungssteuersatzung (City Tax). 
Weitere Empfänger sind Sachbearbeiter der Kommunalen Abgaben. 
Eine Übermittlung der verarbeiteten Daten an ein Drittland ist nicht vorgesehen.  
 
Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten 
 
Personenbezogene Daten müssen wir solange speichern, wie sie für das 
Besteuerungsverfahren erforderlich sind. Maßstab hierfür sind grundsätzlich sie 
steuerlichen Verjährungsfristen (§§ 169 bis 171 der Abgabenordnung sowie §§ 228 
bis 232 der Abgabenordnung). Nach § 88a der Abgabenordnung dürfen wir die 
betreffenden personenbezogenen Daten auch speichern, um diese für künftige 
steuerliche Verfahren zu verarbeiten.  
 
 
Betroffenenrechte 
 
Betroffenen stehen folgende Rechte hinsichtlich der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten zu:  
Recht auf Auskunft (Artikel 15 DSGVO)   
Betroffene haben das Recht zu erfahren, ob und welche personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden, welchen Zwecken die Datenverarbeitung dient, auf welcher 
Rechtsgrundlage die Verarbeitung erfolgt, die Herkunft der Daten, eventuelle 
Empfänger der Daten, die Dauer der Speicherung und ihre Rechte. Außerdem 
können Kopien der personenbezogenen Daten verlangt werden.  
Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO)  
Betroffene haben das Recht zu verlangen, dass ihre personenbezogenen Daten 
berichtigt werden, wenn sie diese für unrichtig halten. Sie haben auch das Recht zu 
verlangen, ihre personenbezogenen Daten vervollständigen zu lassen, wenn sie 
diese für unvollständig halten.  
Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO)  
Betroffene haben das Recht zu verlangen, dass ihre personenbezogenen Daten 
gelöscht werden, soweit keine gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen 
oder andere gesetzliche Pflichten bzw. Rechte zur Speicherung einzuhalten sind.  
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO)  
Betroffene haben unter gewissen Voraussetzungen das Recht zu verlangen, dass 
ihre personenbezogenen Daten nur eingeschränkt verarbeitet werden. 
Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) 
Betroffene haben das Recht zu verlangen, dass von ihnen bereitgestellte 
personenbezogene Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen oder an eine 
andere Organisation übermittelt werden. Alternativ haben Betroffene das Recht, dass 
ihnen diese Daten in einem maschinenlesbaren Format bereitgestellt werden. Dies 
gilt jedoch nur, wenn die personenbezogenen Daten aufgrund einer Einwilligung, 
eines Vertrages oder im Rahmen von Vertragsverhandlungen verarbeitet wurden und 
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgte.  
Recht, der Verarbeitung zu widersprechen (Artikel 21 DSGVO)  
Wenn personenbezogene Daten verarbeitet wurden, weil die Verarbeitung Teil 
öffentlicher Aufgabenerfüllung ist oder wenn die Daten auf Basis eines berechtigten 
Interesses verarbeitet wurden, haben Betroffene das Recht, der Verarbeitung zu 
widersprechen. Werden die Daten aufgrund einer Einwilligung verarbeitet, kann die 
Einwilligung für die Zukunft widerrufen werden.  



Beschwerderecht  
Sofern Betroffene der Meinung sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
Daten gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, haben sie die Möglichkeit, 
sich an die Datenschutzbeauftragte der Stadt Kehl (Kontaktdaten siehe oben) oder 
direkt an die Aufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz, 
Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Postfach 102932, 70025 Stuttgart, 
poststelle@lifdi.bwl.de zu wenden. 
 
  

 


